
Japan-Staudenknöterich*
Fallopia japonica

Japan-Staudenknöterich
(Fallopia japonica)

Quellen und weiterführende Literatur:
• http://neobiota.bfn.de/
• BfN (2015): Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland, Bd. 1

Beschreibung: Staude, Höhe bis 3 m (A); Herkunft: Ostasien; Blatt: bis 20 cm 
lang, gerade Blattbasis (B); Stängel: gelblich-grün, knotig gegliedert; Blüte: ab Au-
gust, weißlich-grünlichweiß, klein (C); Samen: gefl ügelte dreiseitige Nuss, bis 4 mm; 
Wurzel: dichtes, weit verzweigtes  Wurzelgefl echt (D); Vermehrung: Wurzelausläu-
fer, bewurzelbare Stängel; Ausbreitung: Wasser - durch verdriftete Wurzelstücke und 
wiederbewurzelbare Stängel, mit Bodenumlagerung (Wurzeln, Stängel); besondere 
Merkmale: Pfl anzen stehen über die Wurzelausläufer miteinander in Verbindung.
Problematik: Verdrängen einheimischer Arten durch Bilden von Dominanzbestän-
den; Wurzelwachstum (bis 2 m/Jahr) verursacht Bauwerksschäden und Aufbrechen 
von Wegebelägen, schnelles Wachstum erhöht den Aufwand für Bankettmahd sowie 
das Freistellen von Verkehrszeichen und Bauwerken (z. B. Ufertreppen).
Vorbeugung: Verhindern der Ausbreitung über Stängel; keine Umlagerung von mit 
Wurzeln und Stängeln verunreinigtem Erdreich; nach der Maßnahme Kontrolle von 
Reifen, Geräten und Schuhwerk: haftende Pfl anzenteile entsorgen. 
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Priorität bei der Bekämpfung: Initialbestände, Bestände neben Bauwerken, Be-
triebswegen, Sichtzeichen, auf Kompensationsfl ächen und im Nahbereich naturschutz-
fachlich hochwertiger Flächen.
Bekämpfung: Bestände < 5 m²: Entfernen der Wurzeln in der Vegetationsruhe, nach-
treibende Sprosse möglichst tief ausstechen, Wurzeln und Sprosse über Restmüll ent-
sorgen, dichtes Bepfl anzen der abgeräumten Fläche. Bestände > 5 m²: Ausdehnung 
durch randliches Abpfl anzen erschweren (Schattendruck); wo möglich, wiederholtes 
Mähen ab einer Höhe von 50-70 cm auf eine Höhe von ca. 10 cm; das Mähgut ist un-
mittelbar anschließend vollständig zu entsorgen (Restmüll).
Abstimmen der Maßnahmen mit den zuständigen Behörden, insbesondere in Schutz-
gebieten und im Bereich gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 BNatSchG) und aus 
Gründen des Artenschutzes (z. B. Vogelbrut, § 44 BNatSchG).

* Die Vorgehensweise ist bei Sachalin- und Bastard-Knöterich iden-
tisch.
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